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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lossatal,
ich wünsche Ihnen allen ein gesundes neues Jahr und viel Glück 
sowie uns allen viel Elan bei der Bewältigung der vor uns lie-
genden Aufgaben. Ich bin mir sicher, wir werden sie gemeinsam 
angehen und wie immer, auch gemeinsam lösen.
Nun, nachdem unsere neue Landesregierung steht und ihr Re-
gierungsprogramm im Koalitionsvertrag für die nächsten fünf 
Jahre festgeschrieben hat, gilt es, die avisierten Gelder und För-
derungen zu uns an die Basis zu holen.
In unserer letzten Gemeinderatssitzung im Dezember 2019 ha-
ben wir den Entwurf unseres Haushaltes für 2020 in 1. Lesung 
behandelt. Das darin befindlich mittelfristige Investitionspro-
gramm beinhaltet wieder viele wichtige Bauvorhaben. Im Mo-
ment sind unsere Ortschaftsräte gehalten, sich zu dem Entwurf 
zu äußern, und in unserer Februarsitzung werden wir den Haus-
halt dann beschließen.
Das Jahr 2019 hat auch wieder einige interessante statistische 
Daten geliefert, die ich auszugsweise an dieser Stelle liefern 
möchte. Wir hatten 41 Babies darunter 21 Mädchen und 20 Jun-
gen.
Unsere Einwohnerzahl stieg bis zum Jahresende auf 6095 Ein-
wohner an, bei einem fast ausgewogenen Verhältnis von 3033 
weiblichen und 3062 männlichen Einwohnern. Ich bin ziemlich 
zuversichtlich, dass wir auch weiterhin wachsen werden.
Unsere Ortschaften entwickelten sich einwohnermäßig bis zum 
31.12.2019 wie folgt:

Hohburg 1087 Zschorna 259
Falkenhain 831 Voigtshain 173
Lüptitz 552 Heyda 166
Thammenhain 543 Müglenz 165
Dornreichenbach 526 Mark Schönstädt 160
Großzschepa 446 Kleinzschepa 107
Meltewitz 325 Frauwalde 104
Kühnitzsch 290 Watzschwitz 95
Körlitz 266

Der Monat Dezember mit seinen vielen Feierlichkeiten, den 
Weihnachtsmärkten und dem inzwischen sehr beliebten Advent 
in den Höfen hat uns sehr verwöhnt, aber schauen Sie in den Ver-
anstaltungskalender es geht im Januar 2020 mit vielen interes-
santen Veranstaltungen weiter. Wichtigste Neuerung auf unserer 
Homepage ist das Ratsinformationssystem. Seit dem 01.01.2020 
laden wir unsere Gemeinderäte nunmehr elektronisch zur Rats-
sitzung ein und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger kön-
nen die Sitzungsunterlagen komplett im Ratsinformationssystem 
anschauen und mitlesen. Also machen Sie rege von Ihrem Infor-
mationsrecht Gebrauch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
                                                                                                                           
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Uwe Weigelt



Gemeinde Lossatal1/2020 2 

• Aktuelles aus dem Rathaus� 3

• Sonstige Bekanntmachungen� 7

• Wir gratulieren� 12

• �Einrichtungen der 
Gemeinde Lossatal� 13

• Kultur- und Vereinsleben� 16

• Kirchliche Nachrichten� 18

• Sonstiges� 18

• Notdienste� 20

Aus dem Inhalt� Seite
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und Anzeigen:
Donnerstag, der 13. Februar 2020
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Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung Lossatal
Gemeindeverwaltung Lossatal 
Rathaus Falkenhain
Karl-Marx-Str. 14 • 04808 Lossatal
Telefon 034262 488-0 • info@lossatal.eu • www.lossatal.eu

Öffnungszeiten:
Di. 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr · Mi. 9 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr · Do. 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Bereich Bürgermeister
Sekretariat des Bürgermeisters	 Frau Schmidt	 034262 488-0
Bereich Hauptamt
Hauptamt/Schulen	 Frau Markus	 034262 488-15
Ordnungsamt/Sicherheit/
Fundbüro	 Frau Löwe	 034262 488-16
Einwohnermeldeamt/Gewerbe	 Frau Großmann	 034262 488-17
Kultur u. Öffentlichkeitsarbeit/Sport	 Frau Hempel	 034262 488-13
Kindertagesstätten	 Frau Rasser	 034262 488-29
Personalangelegenheiten	 Frau Lessing	 034262 488-25

Bereich Finanz- u. Bauwesen
Finanz- u. Bauwesen/Kämmerer	 Herr Gebhardt	 034262 488-21
Kassenverwalterin/Kämmerei	 Frau N. Jentzsch	 034262 488-22
Kasse und Bewirtschaftung/
Kämmerei	 Frau C. Naumann	 034262 488-23
Steuern und Abgaben	 Frau Grüner	 034262 488-28
Gebäude- u. Liegenschafts-
management	 Frau Sommermeier	 034262 488-27
Bestattungswesen/Archiv	 Frau Rasser	 034262 488-29
SGL Bauverwaltung	 Frau Richter	 034262 488-30
Hoch- u. Tiefbau	 Herr Kertscher	 034262 488-26
Gewässer	 Herr Zimmermann	 034262 488-19
Anlagenbuchhaltung	 Frau Reinl	 034262 488-24
	

Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“
Kapsdorfer Str. 36 • 04808 Lossatal/OT Hohburg
Telefon 034263 708-0 • E-Mail: verwaltung@wb-lossatal.de • www.lossatal.eu

Öffnungszeiten:
Di. 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr · Do. 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Betriebsleiter	 Herr Winkelmann	 034263 708-15
Komm. stellv. Betriebsleiterin/
Sachgebietsleiterin Verwaltung	 Frau Reiche	 034263 708-20
Sachbearbeiterin Immobilien	 Frau Gastler	 034263 708-17
Sekretariat/
Sachbearbeiterin Immobilien	 Frau B. Jentzsch	 034263 708-21
Bereitschaftstelefon Immobilien		  015785044411

Sachgebietsleiter Abwasser	 Herr R. Wittig	 034263 708-18
Sachbearbeiterin
Abwassergebühren	 Frau Thieme 	 034263 708-26
Bereitschaftstelefon Abwasser		  01603784290

Sachgebietsleiter Baureparaturen/
Hausmeisterdienste	 Herr Mönicke	 034263 708-13

Sachgebietsleiter Bauhof	 Herr U. Wittig	 015785533893

Bibliothek Hohburg
Kurze Straße 1 • 04808 Lossatal
Telefon 034263 70897

Öffnungszeiten
Di. 9 - 11:30 Uhr und 14 - 18 Uhr
Do. 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

Zweigstelle Lüptitz:
Öffnungszeiten
Mi. 15 - 17 Uhr

Bibliothek Falkenhain
Karl-Marx-Straße 39 • 04808 Lossatal
Telefon 034262 441616

Öffnungszeiten
Di. 16 - 18 Uhr · Do. 11 - 18 Uhr

Friedensrichter
Kapsdorfer Straße 36
Telefon 034263 7080
Sprechstunde: jeden letzten Dienstag 
im Monat 16 - 17 Uhr
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•  Hauptamt
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
09.12.2019 wurden folgende Beschlüsse gefasst

Beschluss-Nr.:
124/19-GR Kenntnisnahme Sachstandsbericht und Bestäti-

gung Bürgschaft Wurzener Land-Werke GmbH
125/19-GR Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemein-

de Lossatal „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ für das 
Wirtschaftsjahr 2020

126/19-GR Vergabe von Bauleistungen für Brücke Mark Stol-
pen

127/19-GR Vergabe Errichtung Kinderspielplatz in Kühnitzsch
130/19-GR Vergabe von Bauleistungen für die Errichtung ei-

nes Wirtschaftsgebäudes und die Außenanlagen-
gestaltung des Tiergeheges in Dornreichenbach
Los 1 – Rohbauarbeiten

131/19-GR Vergabe von Bauleistungen für die Errichtung ei-
nes Wirtschaftsgebäudes und die Außenanlagen-
gestaltung des Tiergeheges in Dornreichenbach
Los 2 – Zimmerer- und Dacharbeiten

132/19-GR Vergabe von Bauleistungen für die Errichtung ei-
nes Wirtschaftsgebäudes und die Außenanlagen-
gestaltung des Tiergeheges in Dornreichenbach
Los 7 - Außenanlagen

Beschluss-Nr. 122/19-GR
vom 09.12.2019 des Gemeinderates Lossatal
- öffentlich – TOP 4
Bestellung der Vollzugsbediensteten der Gemeinde Lossatal zum 
01.01.2020
Der Gemeinderat beschließt,
dass folgende Beschäftigte der Gemeinde Lossatal zum 
01.01.2020 als Vollzugsbedienstete bestellt werden:
- Frau Antje Löwe,
- Frau Kristina Großmann,
- Herr Markus Lehniger
Gleichzeitig verliert der Beschluss des Gemeinderates Nr. GR-12-
1-I-12 vom 11.01.2012 seine Gültigkeit.

Weigelt
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 123/19-GR
vom 09.12.2019 des Gemeinderates Lossatal
- öffentlich – TOP 5
Beschluss - Sitzungsplan des Gemeinderates der Gemeinde Los-
satal für das Jahr 2020
Der Gemeinderat beschließt,
seine regelmäßigen Sitzungen im Jahr 2020, wie in der Anlage 1 
aufgeführt, durchzuführen.
Die Anlage 1 ist untrennbarer Bestandteil dieses Beschlusses und 
enthält Ort und Datum der regelmäßigen Sitzungen.

Weigelt
Bürgermeister

Terminplan
Hier: Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Lossatal im 
Jahr 2020
Die Tagungen des Gemeinderates Lossatal der Gemeinde Lossatal 
sind im Jahr 2020 für folgende Termine vorgesehen:
Januar 15.01.2020 Hohburg
Februar 12.02.2020 Falkenhain
März 18.03.2020 Hohburg
April 22.04.2020 Falkenhain
Mai 18.05.2020 Hohburg
Juni 10.06.2020 Falkenhain
Juli 08.07.2020 Hohburg
August 12.08.2020 Falkenhain
September 09.09.2020 Hohburg
Oktober 14.10.2020 Falkenhain
November 11.11.2020 Hohburg
Dezember 16.12.2020 Falkenhain

Beschluss-Nr. 128/19-GR
vom 09.12.2019 des Gemeinderates Lossatal
- öffentlich – TOP 11

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Lockkammer" im 
Ortsteil Hohburg
Der Gemeinderat beschließt,
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Lockkammer“ im Ortsteil 
Hohburg gemäß § 2 Abs. 1 und § 13a des Baugesetzbuches im 
beschleunigten Verfahren.Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von ei-
ner Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts nach 
§ 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Hinweis zur Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
Veröffentlichung von Fotos und personenbezogenen Daten
Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung vom  
Mai 2018 sind Änderungen für die Veröffentlichung von Beiträ-
gen Dritter mit personenbezogenen Daten sowie auf Fotos abge-
bildeten Personen notwendig.
Änderungen ergeben sich bei Beiträgen mit Bildern, auf denen 
Personen im Bildmittelpunkt stehen und somit identifizierbar 
sind sowie Beiträge mit personenbezogenen Daten (z. B. Na-
men), die und von Dritten (Schulen, Kindertagesstätten, Verei-
nen, Unternehmen u. a.) für die Veröffentlichung im Amtsblatt 
zur Verfügung gestellt werden. Hier müssen ab sofort Einwilli-
gungserklärungen von den zuständigen Einrichtungen im Vorfeld 
der Veröffentlichung eingeholt werden. Die Gemeinde Lossatal  

behält sich das Recht vor, diese Einwilligungserklärungen vor der 
Veröffentlichung der Beiträge Dritter anzufordern. Kann diese 
Einwilligungserklärung nicht vorgelegt werden, kann auch keine 
Veröffentlichung der Beiträge im Amtsblatt der Gemeinde Lossa-
tal erfolgen.
Bitte achten Sie bei der Einholung der Einwilligungserklärungen 
darauf, dass das Amtsblatt „LossaBote“ auch im Internet veröf-
fentlicht wird und die Bilder und Informationen weltweit abgeru-
fen und heruntergeladen werden können.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Die Redaktion des Amtsblattes „LossaBote“

AMTLICHER TEIL
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Lossatal sucht zum 01.08.2020 eine qualifizier-
te und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit organisato-
rischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten zur Besetzung der 
unbefristeten Stelle
Kindertagesstätten – Leiter (m/w/d)
für die kommunale Kindertageseinrichtung „Villa Regenbogen“ 
in Falkenhain.
Weiter Informationen dazu erhalten Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Lossatal:
www.lossatal.eu/rathaus/Ausschreibungen/Stellenangebote

12. Hohburger Bergweihnacht

Herzlichen Dank:

* den fleißigen Helfern vom Bauhof, Wirtschaftsbetrieb und der 
Gemeindeverwaltung Lossatal sowie der FFW Hohburg

* den Vereinen, Einrichtungen der Gemeinde und Händlern für 
das vielfältige Angebot an Leckereien und Geschenkideen

* dem Trompeter Herrn Taubert für den musikalischen Auftakt
* Frau Ramona Schneider, für die schöne besinnliche Weih-

nachtsshow
* Herrn Heiko Reiche für das Bereitstellen der Mikrofontechnik 

und die musikalische Umrahmung

Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Die aus einer Sei-
te bestehenden Anlage 1 mit dem Geltungsbereich ist untrennba-
rer Bestandteil dieses Beschlusses.

Weigelt
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 129/19-GR
vom 09.12.2019 des Gemeinderates Lossatal
- öffentlich – TOP 12
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Am Kautzschen-
weg" im Ortsteil Lüptitz
Der Gemeinderat beschließt,
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Kautzschenweg“ im 
Ortsteil Lüptitz gemäß § 2 Abs. 1 und § 13a des Baugesetzbuches 
im beschleunigten Verfahren.Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von 
einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts 
nach § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.Der 
Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Die aus einer Seite 
bestehenden Anlage 1 mit dem Geltungsbereich ist untrennbarer 
Bestandteil dieses Beschlusses.

Weigelt
Bürgermeister

Sitzungen des Gemeinderates Lossatal
Die nächste Gemeinderatssitzung des Gemeinderates Lossatal 
findet
am Mittwoch, dem 12.02.2020
statt.
Uhrzeit, Veranstaltungsort und Tagesordnung werden entspre-
chend der Bekanntmachungssatzung vom 12.01.2012 an den 
in § 5 genannten Stellen veröffentlicht.

Uwe Weigelt
Bürgermeister
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15.08.2020 Gewerbesteuervorauszahlung
Grundsteuer (Ratenzahler)
Nutzungsentgelte/Pachten

30.09.2020 Pachten
15.11.2020 Gewerbesteuervorauszahlung

Grundsteuer (Ratenzahler)
Nutzungsentgelte/Pachten

Weitere individuelle Zahlungstermine entnehmen Sie bitte Ihren 
jeweiligen Bescheiden. Wir bitten, diese einzuhalten bzw. bei 
Teilnahme am Lastschriftverfahren für die entsprechende Deckung 
auf dem Konto zu sorgen oder uns entsprechend zu informieren, 
um Ihnen und uns zusätzliche Kosten zu ersparen. Für zurück-
gebuchte Lastschriften berechnen die Banken uns derzeit bis zu  
3,00 Euro, welche wir unvermindert an Sie weitergeben müssen. 
Möchten Sie in Zukunft Ihre Steuern und Abgaben auch bequem von 
uns einziehen lassen, dann erhalten Sie dafür in unserer Gemeinde 
– Finanzverwaltung – das erforderliche SEPA-Basis-Lastschriftman-
dat. Alternativ dazu kann dieses auch von unserer Internetseite 
www.lossatal.eu unter der Rubrik Rathaus - Organisation - Formu-
lare - SEPA-Lastschrift-Mandat heruntergeladen werden.

Falkenhain, 22.01.2020

Naumann
stellv. Kassenverwalterin

•  Steueramt
Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung 
der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020
Festsetzung der Grundsteuer
Gemäß Grundsteuergesetz, § 27 Abs. 3, wird für die Gemeinde 
Lossatal die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in der zu-
letzt veranlagten Höhe festgesetzt. Diese Festsetzung gilt für 
alle Grundsteuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2020 kei-
nen schriftlichen Grundsteuerbescheid erhalten. Für den Steuer-
schuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, die sich sonst bei Zustellung 
eines schriftlichen Steuerbescheides ergeben würden.
Ein neuer Grundsteuerbescheid wird nur erteilt, wenn Änderungen 
in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In die-
sen Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Finanz-
amtes ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern, 
die im Anmeldeverfahren (Ersatzbemessungsgrundlage gemäß 
§§ 42 - 44 GrStG) erhoben werden. Für diese Grundstücke gilt die 
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung (§§ 164 u. 
168 Abgabenordnung). Bis zur Bekanntgabe einer neuen Steuer-
festsetzung sind nach Ablauf eines Jahres gemäß § 29 GrStG Vor-
auszahlungen entsprechend der bisherigen Jahressteuerschuld zu 
den angegebenen Fälligkeitsterminen zu entrichten.
Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
werden gebeten gemäß § 28 GrStG die Grundsteuer 2020 wie folgt 
zu begleichen:
- Quartalszahler zum 15.02.; 15.05.; 15.08. und 15.11.
- Halbjahreszahler zum 15.02. und 15.08.
- Jahreszahler auf Antrag zum 01.07.
- ohne Antrag und Kleinbeträge zum 15.08.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für das 
Jahr 2020 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.
Diese Bekanntmachung gilt mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Amtsblattes als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 

* der FFW Hohburg, Herrn Hempel, Lea Parade und Anika Bau-
mann, die dafür sorgten, dass der Weihnachtsmann mit seinen 
Engeln den Weg nach Hohburg in diesem Jahr per Feuerwehr 
antreten konnte

* Traditions- und Brauchtumspflege Wurzen Utz Leischnig, für die 
Bereitstellung der Hütten

* dd show & eventgroup Markranstädt, Herrn D. Dölitzsch für die 
Bereitstellung des Kinderkarussells, damit wir unseren kleinen 
Besuchern eine Freude machen konnten

Vielen Dank an die Sponsoren:
Aé Landschaftsbau, VR Bank Muldental eG, Taxi Heiles, Haus-
meisterservice Bernd Kawka, Dr. med. Knud Callmeier, Autohaus 
Jentzsch, Ingenieurbüro Detlef Kern, Zahnarztpraxis Dip. med. 
Peter Hartung, Kafril Service GmbH, seecon Ingenieure, Linden-
Apotheke Hohburg Dr. Hensel, Heizung- und Sanitärinstallation 
Andreas Gaspar, Steinbacher-Consult GmbH Erfurt, RWS Gebäu-
deservice GmbH, BMT Baumaschinengesellschaft mbH Thallwitz, 
Bestattungshaus Wittig, Tischlerei René Schneider Frauwalde, Ver-
messungsbüro Mütze, Bauma GmbH Baustoffhandel, Büro Weide-
müller Wurzen, Kanalreinigung und Umweltschutz Reimann e. K., 
Ingenieurbüro Bölke, Sparkasse Muldental Grimma, Hohburger 
Mineralfutter GmbH, Firma Allg. Baustoff-Handels-Contor GmbH, 
Steinmetzbetrieb Friedrich, Tiefbau-Bauservice René Schneider 
Lüptitz, SKW Solarkraftwerk Lüptitz II GmbH, Vermögens- und  
Agrargenossenschaft Lüptitz, Ackerbau GbR Falkenhain, Stadtwer-
ke Leipzig, Förderverein der Grundschule Hohburg e. V.

•  Ordnungsamt

Ordnung und Sicherheit
Wir weisen alle Einwohner darauf hin, dass der Rodelberg in 
Falkenhain, Zu den Lossawiesen (gegenüber dem Schloss) kein 
offizieller Spielplatz ist. Wenn der aufgeschüttete Hügel für win-
tersportliche Aktivitäten genutzt wird, geschieht dies auf eige-
nes Risiko der Benutzer. Alle Eltern werden auf ihre Aufsichts-
pflicht hingewiesen. Sie haften für die Sicherheit ihrer Kinder 
– auch im Hinblick auf den an das Gelände angrenzenden Teich!

Löwe
Ordnungsamt

•  Finanzverwaltung
Fällige Zahlungstermine 2020
15.02.2020 Gewerbesteuervorauszahlung

Grundsteuer (Ratenzahler)
Nutzungsentgelte/Pachten

15.05.2020 Gewerbesteuervorauszahlung
Grundsteuer (Ratenzahler)
Nutzungsentgelte/Pachten

01.07.2020 Grundsteuer (Jahreszahler)
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Der Kaufpreis für das Flurstück 26/8 der Gemarkung Zschorna be-
trägt 22.300 Euro (Mindestangebot). Der Erwerber trägt alle mit 
dem Kauf verbundenen Kosten. Die Ausschreibung erfolgt im Bie-
terverfahren nach Höchstgebot. Der Verkauf erfolgt nur an Privat-
personen und zur Eigennutzung.
Bitte reichen Sie Ihr Kaufangebot schriftlich in einem verschlosse-
nen Umschlag bis 31. März 2020 bei der Gemeinde Lossatal ein. 
Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Gemeinderat der Ge-
meinde Lossatal.

Bauplatz Flurstück 26/6 im Ortsteil Zschorna
Die Gemeinde Lossatal bietet einen weiteren Bauplatz auf dem 
Flurstück 26/6 mit einer Größe von ca. 822 m² im Ortsteil Zschorna 
zum Verkauf an. Das Flurstück befindet sich in der idyllisch gelege-
nen Innenortslage von Zschorna. 
Das Grundstück ist derzeit unbebaut und liegt innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortslage gemäß § 34 BauGB, in einem Ge-
biet ohne Bebauungsplan. Der Charakter der umgebenen Bebauung 
entspricht einem allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO. Bau-
vorhaben sind hier zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der 
Nutzung, der überbaubaren Grundstücksfläche und der Bauweise 
in die Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist.
Der Kaufpreis für das Flurstück 26/6 der Gemarkung Zschorna be-
trägt 20.550 Euro (Mindestangebot). Der Erwerber trägt alle mit 
dem Kauf verbundenen Kosten. Die Ausschreibung erfolgt im Bie-
terverfahren nach Höchstgebot. Der Verkauf erfolgt nur an Privat-
personen und zur Eigennutzung.

Bitte reichen Sie Ihr Kaufangebot schriftlich in einem verschlosse-
nen Umschlag bis 31. März 2020 bei der Gemeinde Lossatal ein. 
Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Gemeinderat der Ge-
meinde Lossatal.

Es besteht die Möglichkeit, die Flurstücke 26/8 und 26/6 zusam-
men zu einem Mindestgebot von 42.850 € zu erwerben.

Kontakt:
Gemeinde Lossatal - Liegenschaftsverwaltung
Telefon: 034262 488-27
E-Mail: info@lossatal.eu

Steffi Sommermeier
Liegenschaften

•  Liegenschaftsverwaltung
Bauplatz Flurstück 26/8 im Ortsteil Zschorna
Die Gemeinde Lossatal bietet einen Bauplatz auf dem Flurstück 
26/8 mit einer Größe von ca. 892 m² im Ortsteil Zschorna zum 
Verkauf an. Das Flurstück befindet sich in der idyllisch gelegenen 
Innenortslage von Zschorna. Das Grundstück ist derzeit unbebaut 
und liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage ge-
mäß § 34 BauGB, in einem Gebiet ohne Bebauungsplan. Der Cha-
rakter der umgebenen Bebauung entspricht einem allgemeinen 
Wohngebiet gem. § 4 BauNVO. Bauvorhaben sind hier zulässig, 
wenn sie sich nach Art und Maß der Nutzung, der überbaubaren 
Grundstücksfläche und der Bauweise in die Umgebung einfügen 
und die Erschließung gesichert ist.

Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung 
Lossatal, Karl-Marx-Str. 14, OT Falkenhain in 04808 Lossatal, ein-
zulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, d.h. 
der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgemäß zu bezahlen.
Allgemeine Hinweise
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuerschuldner 
bis zum Ablauf des Jahres in dem der Verkauf stattgefunden hat. 
Die Entlastung von der Grundsteuer erfolgt erst nach der Verarbei-
tung des vom Finanzamt eingegangenen Messbescheides durch 
die Gemeinde Lossatal bzw. Erlass eines Grundsteuerbescheides. 
Eine Vereinbarung im Kaufvertrag über den Steuerübergangster-
min hat nur privatrechtliche Bedeutung im Innenverhältnis zwi-
schen Veräußerer und Erwerber und hebt die öffentlich-rechtliche 
Steuerschuld nicht auf.

Kontoverbindung für Überweisungen
Bitte überweisen Sie die jeweilige Steuer auf das Konto der Ge-
meinde Lossatal
VR Bank Muldental e.G.
IBAN: DE55 8609 5484 0350 0266 65 BIC: GENODEF1GMV
Sparkasse Muldental
IBAN: DE40 8605 0200 1020 0044 24 BIC: SOLADES1GRM
unter Angabe Ihres Kassenzeichens.
Falkenhain, den 22.01.2020

Weigelt
Bürgermeister
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Bekanntmachung der Gemeinde Lossatal über 
die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) gelten Satzungen 
ein Jahr nach Ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-

mO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Falkenhain, den 22.01.2020

Weigelt
Bürgermeister
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•  Sonstiges

Brennholz in Selbstwerbung  
im Kommunalwald Lossatal
Ab sofort besteht die Möglichkeit, regional im Kommunalwald 
der Gemeinde Lossatal Brennholz in Selbstwerbung zu erhal-
ten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Forstdienst:

Herrn Tino Scholz
Ass.d. FD/Dipl. FW
Mobil: 0152 22917274
E-Mail: scholz@biocen.net

Ländliche Neuordnung: Börln
Stadt: Dahlen
Verfahrens-Nr.: N12/LN

I. Flurbereinigungsbeschluss
1. Anordnung
In der Stadt Dahlen wird aufgrund des § 86 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der heute geltenden Fassung  
i. V. m. § 1 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbe-
reinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach 
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 
(SächsGVBl. S. 1429), in der heute geltenden Fassung die Durchfüh-
rung eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens angeordnet.
2. Verfahrensgebiet
Zum Verfahrensgebiet gehören:
von der Gemarkung Börln
folgende Flurstücke:
8/1; 8/2; 9; 10/1; 10/2; 11; 13; 14a; 15; 16; 17; 18a; 18b; 18c; 
18d; 18f; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 19; 19a; 20/1; 20/2; 21/2; 
21/3; 21/5; 21/6; 24; 25/2; 25/3; 25/4; 26a; 26/3; 26/4; 26/5; 
26/6; 27; 28; 28a; 28b; 28c; 29; 30; 31; 31a; 32/1; 32/2; 33; 34; 
35; 36a; 36/1; 36/2; 37; 38; 39; 40; 41a; 41; 41/1; 41/2; 42; 44; 
45a; 45b; 45/1; 45/3; 45/4; 46;47; 48; 49; 50/1; 50/2; 51; 52/4; 
52/5; 52/6; 52/7; 53/2; 54; 55; 56/1; 57a; 57b; 57/1; 57/2; 58; 
58a; 58b; 58d; 59; 60; 60a; 61a; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 
69; 70; 71/1; 71/2; 72; 73a; 73/1; 73/2; 74; 75; 76; 77/3; 77/4; 
78; 79; 80/3; 80/4; 80/5; 80/6; 84/1; 84/2; 84/3; 84/4; 84b; 
85a; 85b; 85/2, 85/3; 85/4; 86; 87; 89; 91; 92; 93; 94; 94b; 99; 
101; 103; 104; 105/1; 114/1; 114/3; 114/2; 114/4; 114a; 114c; 
114d; 114e; 114f; 114g; 114h; 114i; 114k; 114l; 114m; 114n; 
114o; 114q ; 114r; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 
126; 127; 128; 129; 130; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 
139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 
151; 153/1; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 
164; 165; 165a; 165b; 166; 167; 168; 174; 174a; 177; 178; 179; 
180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 191a; 192; 
193;194; 195; 196; 197; 198; 199; 199a; 200; 201/4; 201/5; 
201/6; 201/7; 201/8; 201/9; 201/10; 201/11; 201/12; 201/13; 
201/14; 201/15; 201/16; 201/17; 201/18; 202a; 202b; 202c; 
202f; 202g; 202h; 202/1; 202/2; 202/3; 202/4; 202d; 202e; 
202i; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211/1; 211/2; 211/3; 212; 
213; 214; 215; 216; 217; 218; 221; 222; 222a; 222b; 223; 224; 
225; 226a; 227; 228; 229; 231; 232; 235; 239; 241; 242; 243; 
244; 226; 230; 240; 245; 246; 247; 248; 249; 250;251; 253; 
254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 
266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 
278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 
290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 

302; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 315; 316; 317; 318; 
319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 329; 331; 333; 
334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 
346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 
358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 369; 370; 371; 
372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 
384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 
396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 402a; 403; 404; 405; 405a; 
406; 407; 408; 410; 411; 413; 413a; 414; 414/1; 414a; 415; 
416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 426a; 427; 
428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 440; 
442; 443; 444; 446; 447; 448; 449; 450/2; 451; 452/2; 454/1; 
454/2; 454/3; 454/4; 454b; 455; 456; 457/4; 457/5; 462/1; 
463a; 464/1; 464/2; 465a; 466; 467; 468; 469/1; 469/2; 470; 
471/1; 471/2; 472; 473/2; 473/3; 474; 475; 476; 477;478/1; 
478/2; 479; 480; 481; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 
491/2; 491/4; 492/1; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 
501; 502; 503/1; 504; 508; 509; 510; 511; 512/1; 514; 515; 
516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 527; 528; 529c; 
531; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 
543; 544/2; 544/3; 544/5; 544/6; 546/1; 546/2; 546/3; 547/1; 
547/2; 548/1; 548/2; 549/1; 549/2; 550; 551/2; 551/3; 553; 
554; 556; 557/1; 557/2; 557b; 559; 560a; 561a; 562a; 563/1; 
563/2; 563b; 563c; 563d; 563e; 563f; 563g; 563h; 563m; 563p; 
563q, 563r; 563s; 564/1; 565; 564/2; 566/1; 566/2; 567; 568; 
569/1; 571; 572; 573/1; 575; 576; 577; 578; 579/1; 581; 582; 
583/1; 585/1; 585/2; 585/3; 585/4; 585c; 585d; 585e; 585f; 
585g; 585k; 585l; 563l; 585n; 585p; 585q; 585r; 585s; 585t; 
589a; 590/1; 590/3; 590/5; 590/4; 590a; 591a; 591b; 591c; 
592; 593; 594; 595; 596; 597; 617/1; 618/1; 619; 620/3; 620/4; 
621; 622; 623; 624/1; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 
634; 635; 636/1; 636/4; 636/5; 636/6; 636/7; 636/8; 636/9; 
636/10; 636h; 636i; 636k; 636l; 636m; 636r; 636s; 637; 641/2; 
642/2; 643/2; 644/2; 645;687/1; 687/3; 687/5; 688; 689; 690; 
691; 692; 693; 694; 695; 696; 736; 738; 737a; 739; 746; 748; 
749; 751/2; 755; 758; 759/1; 762; 763; 764; 765; 767; 768; 
769; 770; 772; 773; 774; 750; 760; 766; 771
von der Gemarkung Bortewitz
folgende Flurstücke:
476/1; 479
Das Verfahrensgebiet ist auf der vom Landratsamt Nordsachsen, 
Amt für Ländliche Neuordnung – Flurbereinigungsbehörde – ge-
fertigten Gebietsübersichtskarte im Maßstab 1: 25000, die als 
Anlage zu diesem Beschluss beigefügt ist, durch farbige Umran-
dung dargestellt. Die Gebietsübersichtskarte gehört nicht zum 
entscheidenden Teil dieses Beschlusses, sie dient der Information 
über die Lage des gesamten Verfahrensgebietes. Das festgestellte 
Verfahrensgebiet umfasst eine Fläche von ca. 629 ha.
3. Beteiligte
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstü-
cke, Gebäude und Anlagen sowie die den Grundstückseigentü-

Liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Vereine,
hiermit möchte die Gemeindeverwaltung Lossatal darauf auf-
merksam machen, dass in unseren Sporthallen Hohburg, Fal-
kenhain, Thammenhain und Lüptitz an den Wochenenden noch 
freie Kapazitäten bestehen.
Ebenso teilt die Gemeindeverwaltung Lossatal mit, dass auch 
die Räume im Sportzentrum Im Lossatal wochentags und am 
Wochenende noch freie Kapazitäten haben.
Wer also die Hallen für sportliche Zwecke und die Räume nutzen 
möchte, meldet sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Lossa-
tal, Frau Hempel. (Tel.: 034262 488-13).
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gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus 
dem Grundbuch ersichtlichen Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristenablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden 
ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).
2. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung
Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken im Ver-
fahrensgebiet erhebt das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Länd-
liche Neuordnung aus dem Grundbuch. Um Nachteile zu vermeiden, 
wird dringend empfohlen, die Eintragungen im Grundbuch zu über-
prüfen und erforderliche Berichtigungen zu beantragen. Dazu ge-
nügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die entsprechenden Ur-
kunden wie Erbschein, Erbvertrag, Testament, Zuschlagsbeschluss 
etc. vorzulegen. Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebühren-
frei. Für die Berichtigung des Grundbuches sind in bestimmten Fäl-
len gebührenrechtliche Vergünstigungen vorgesehen.
3. Zeitweilige Eigentumsbeschränkungen
Von der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten folgende Ei-
gentumsbeschränkungen:
a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 

des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung 
nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemä-
ßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
u.ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Landratsamtes 
Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34  
Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kön-
nen diese im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Das Landratsamt 
Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung kann den früheren Zu-
stand auf Kosten der betreffenden Beteiligten wiederherstellen las-
sen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- 

und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landes-
kulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der 
Landespflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuord-
nung beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).
Bei Verstößen gegen diese Vorschrift muss das Landratsamt 
Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung Ersatzpflanzun-
gen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

d) Von der Bekanntgabe des Anordnungsbeschlusses bis zur Aus-
führungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zu-
stimmung des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung; die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der 
Forstaufsichtsbehörde erteilt werden (§ 85 Nr. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung des Landratsamtes 
Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung vorgenommen 
worden, so kann es anordnen, dass derjenige, der das Holz 
gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den 
Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß 
in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).

Verstöße gegen die Anordnungen zu Ziffer 3, Buchstaben b), c) und 
d) sind Ordnungswidrigkeiten i. S. des § 154 FlurbG und können 
mit Geldbußen geahndet werden. Es gelten die Bestimmungen des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).
4. Datenschutz
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten natürlicher Personen im Rahmen des Flurbereinigungsver-
fahrens können auf der Internetseite des Landratsamtes Nordsach-
sen (https://www.landkreis-nordsachsen.de/datenschutz-a-7905.
html) eingesehen werden oder sind beim Landratsamt Nordsach-
sen, Amt für Ländliche Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5 in 04838 
Eilenburg, zu erhalten.

mern gleichstehenden Erbbauberechtigten sind Teilnehmer am 
vereinfachten Flurbereinigungsverfahren. Die Teilnehmer bilden 
die Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft ent-
steht mit dem Anordnungsbeschluss und ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG), die den Namen

Teilnehmergemeinschaft Börln
führt und ihren Sitz in der Stadt Dahlen hat. Sie untersteht der Auf-
sicht des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuord-
nung. Nebenbeteiligte sind u.a. Inhaber von Rechten an Grundstü-
cken sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung von Grenzzeichen 
an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Ländliche Neuordnung

Hausanschrift: Postanschrift:
Dr.-Belian-Straße 5 04855 Torgau
04838 Eilenburg
oder einem der weiteren Verwaltungsstandorte des Landratsam-
tes Nordsachsen

Schloßstraße 27, 04860 Torgau
Südring 17, 04860 Torgau
Fischerstraße 26, 04860 Torgau
Dr.-Belian-Straße 4 und 5, 04838 Eilenburg
Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz

einzulegen.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur zu versehen. Die Zugangseröffnung 
für die elektronische Übermittlung mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur erfolgt über die E-Mail-Adresse 
eu.dlr@lra-nordsachsen.de. Die Schriftform kann auch durch Ver-
sendung eines elektronischen Dokuments mit der Versandart nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes („absenderbestätigt“) ersetzt 
werden. Die Zugangseröffnung hierfür erfolgt über die 
E-Mail-Adresse poststelle@lra-nordsachsen.de-mail.de.

Eilenburg, den 2. Januar 2020

gez.
Wirsching
Amtsleiter DS
Amt für Ländliche Neuordnung

II. Hinweise zum Anordnungsbeschluss
1. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach 
§ 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb von drei Monaten nach der Bekannt-
machung dieses Beschlusses schriftlich beim Landratsamt Nord-
sachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 04855 Torgau oder zur 
Niederschrift beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5, 04838 Eilenburg als zuständige 
Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Die Frist beginnt mit dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.
Auf Verlangen des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländli-
che Neuordnung hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
vom Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
wird der Anmeldende nicht mehr beteiligt. Werden Rechte erst 
nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewie-
sen, so kann das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
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Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die Ergänzungswahl des Ortschaftsrates 

Großzschepa am 02.02.2020 
 

 

Der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Lossatal hat in seinen öffentlichen Sitzungen am 03.12.2019 
und am 07.01.2020 die Zulassung folgender Bewerber für die Ergänzungswahl des Ortschaftsrates 
Großzschepa am 02.02.2020 beschlossen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Bekanntmachung erfolgte am 08.01.2020 als Notbekanntmachung gemäß § 4 der Bekanntmachungssatzung der 
Gemeinde Lossatal durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln. 
 
 
 

Wahlbekanntmachung der Ergänzungswahl des Ortschaftsrates 
Großzschepa am 02.02.2020 

 
1. Am Sonntag, dem 02.02.2020 findet in der Ortschaft Großzschepa die Ergänzungswahl des Ortschaftsrates 

Großzschepa statt. 
 

Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 

2. Die Ortschaft Großzschepa ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 12.01.2020 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. Wenn der Wahlraum 
barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das 
entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rohlstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle 
das durchgestrichene Symbol. 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden Ermittlung  des 
Briefwahlergebnisses am Wahltag um 16:00 Uhr im Sitzungsraum der Gemeinde Lossatal, Karl-Marx-Straße 
14, 04808 Lossatal OT Falkenhain zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 

wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie der amtliche Personalausweis - bei ausländischen 
Unionsbürgern der gültige Identitätsausweis - oder der Reisepass mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel ist weiß. Die Stimmzettel werden im Wahlraum 
bereitgehalten. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. Der 
Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht gefilmt oder fotografiert werden. 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann bzw. der durch körperliche Gebrechen gehindert 
ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist 

Lfd. Nr. des 
Wahlvorschlags 

1 

Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) Kurzbezeichnung/Kennwort) 
 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

Lfd. 
Bewerber-
nummer 

Familienname, Vornamen 
Beruf oder 

Stand 
Geburts-

jahr 
Anschrift 

(Hauptwohnung) 

1 Otto, Lutz Selbständig 1951 Siedlungsstraße 24,  
04808 Lossatal OT Großzschepa 

Ort, Datum 
 

Falkenhain, den 08.01.2020 
 

Unterschrift 
 

Weigelt 
Bürgermeister 
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zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar 
vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie 
jede Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Abs. 2 KomWG). 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 
Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Abs. 3 KomWG). 

 
4. Jeder Wähler hat drei Stimmen: 

Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer die zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer 
Bezeichnung und in der gemäß § 19 Abs. 5 bis 7 KomWO bestimmten Reihenfolge, sowie Familiennamen, 
Vornamen sowie Beruf oder Stand der Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge.  
 

     Die Wahl wird als Mehrheitswahl durchgeführt. 
 
    Bei Mehrheitswahl: 

Es können die Bewerber, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt werden. 
Der Wahlberechtigte kann jedem Bewerber oder jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Er gibt seine 
Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel  
a) einen Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise 
b) andere Personen durch eindeutige Benennung auf den freien Zeilen 

     als gewählt kennzeichnet. 
5. Wer einen (weißen) Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe im Wahlraum Großzschepa oder 

durch Briefwahl wählen.  
6. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen gelben 

Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
Falkenhain, den 22.01.2020 

 

Weigelt  
Bürgermeister 
 

NICHTAMTLICHER TEIL

Aktuelles aus dem Rathaus

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Dornreichenbach,
Ihr Ortschaftsrat wünscht Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.
Unsere Ortschaftsratssitzungen finden monatlich, immer eine Woche nach den 
Gemeinderatssitzungen, jeweils donnerstags statt.

Die genauen Termine können Sie den Aushängen entnehmen.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung an den Sitzungen und auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Ihr Ortsvorsteher
Reinhard Otto

Ende amtlicher Teil

•  Ortschaftsrat Dornreichenbach
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Wenn es dazu kommt – hier meine wiederholte Bitte an die Anwoh-
ner. Befreien Sie die Fußwege rechtzeitig vom Schnee, und greifen 
Sie bei Glätte auch mal zum Streumittel, um das Eis abzustump-
fen. Sorgen Sie dafür, dass wir alle die Fußwege gefahrlos nutzen 
können.
Und für die Hundebesitzer – auch wenn der Schnee alles schnell 
abdeckt und es schön weiß ist – irgendwann kommen die Hinter-
lassenschaften doch zum unschönen Vorschein. Bitte beräumen 
Sie diese wie immer gleich! Und für alle Hundebesitzer die selbi-
ges am Doktorweg nicht so genau nehmen: für alle anderen Nutzer 
ist es zum Einen nicht schön anzusehen und zum Anderen an den 
Schuhen auch nicht so angenehm. Also Tütchen mitnehmen!
Herzlichen Dank im Voraus dafür.
Der Ortschaftsrat Falkenhain mit Heyda und Frauwalde wird auch 
in diesem Jahr für Sie ein offenes Ohr haben und sich den Aufga-
ben stellen.
Werden auch Sie aktiv und lassen Sie uns gemeinsam an den künf-
tigen Herausforderungen arbeiten. Wir freuen uns darauf.
Ansonsten wünsche ich den Kindern schon jetzt schöne und aus-
gelassene Winterferien.
Und den Erwachsenen, die sich nun langsam mildere Temperatu-
ren und mehr Sonne wünschen, kann ich nur versichern, der Früh-
ling kommt bestimmt. Das ist so sicher, wie die Sonne scheint – 
nur manchmal über den Wolken.

Mit freundlichen Neujahrsgrüßen

Christiane Hörnig
Ortsvorsteherin Falkenhain, Heyda und Frauwalde

•  �Ortschaftsrat Hohburg mit den  
Ortsteilen Kleinzschepa,  
Müglenz und Watzschwitz

Liebe Hohburger, Kleinzschepaer, Müglenzer 
und Watzschwitzer Bürger 

Neujahrswünsche
Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns

gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll
nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung;
und wollen sehen, daß wirs nehmen lernen, ohne allzuviel
fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die,
die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen.

(Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926, deutsch-österr. Dichter)

Nun sind wir schon im neuen Jahrzehnt angekommen. Mögen all 
Ihre Erwartungen in Erfüllung gehen.
Der Ortschaftsrat Hohburg wünscht Ihnen ein friedvolles, gesun-
des neues Jahr. In der letzten Ortschaftratssitzung wurde ange-
regt, einen Aufruf für Baum-Spenden zu starten. Diese könnten 
zur weiteren Verschönerung unserer Ortsteile beitragen. Jeder ge-
spendete Baum erhält ein Schild des Spenders.
Das Frühjahr wird schneller da sein als gedacht. Wenn Sie, liebe 
Mitbürger, also anlässlich einer Feierlichkeit/Jubiläum/Geburt ei-
nes Enkelkindes oder einfach so sich eine bleibende Erinnerung 
schaffen wollen, warum nicht einen Baum pflanzen.
Bei der Beschaffung des Pflanzgutes ist der Ortschaftsrat gern 
behilflich, die Pflanzaktion wird organisiert. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung.

Der Ortschaftsrat bedankt sich bereits heute für Ihr Engagement.

Ihr Ortsvorsteher
Peter Brendler

•  �Ortschaftsrat Falkenhain mit den  
Ortsteilen Frauwalde und Heyda

Liebe Einwohner von Falkenhain,  
Frauwalde und Heyda,
das neue Jahr hat begonnen und läuft mit großen Schritten voran.
Der Ortschaftsrat Falkenhain mit Frauwalde und Heyda wünscht 
Ihnen für das neue Jahr viel Gesundheit, aber auch
neue Träume,
neue Abenteuer,
neue Gedanken,
neue Gelegenheiten,
neue Lichtblicke,
neue Hoffnung,
neue Chancen,
neue Wege und vielleicht auch ein bisschen wunderbare Magie.
Das Jahr wird für uns Alle viele große und kleine Herausforderun-
gen bereithalten – es gilt sie anzunehmen und zu lösen.
Bei allem Enthusiasmus. Lassen Sie mich nochmal kurz ins alte 
Jahr zurückschauen: In der Vorweihnachtszeit vergangenen Jahres 
waren wir alle zu den „Adventen in den Falkenhainer Höfen“ gela-
den. Und wieder fand diese Idee immensen Zuspruch.
Wohl auch, um in der dunkleren Jahreszeit einen Punkt zum Tref-
fen, Schwatzen und miteinander Lachen oder einfach nur ein Ziel 
für einen vorweihnachtlichen Spaziergang zu haben. Ich muss 
sagen – an den Sonntagen war es wieder toll zu sehen, wie wun-
derbar es bei jedermann ankam. Vorweihnachtliche Stimmung 
bei Glühwein, Lagerfeuer, kleinen Knabbereien machte sich sehr 
schnell überall breit. Es braucht nicht mehr als einfach nur ein Ziel, 
ein freundliches Willkommen und vielleicht Etwas zum innerlichen 
und äußerlichen Aufwärmen.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den Akteuren be-
danken, die ihren Hof oder Platz für alle öffneten, ihre Zeit für die 
Vorbereitung opferten und nicht zuletzt ihren Enthusiasmus, mit 
dem so viel bewegt werden konnte.
Natürlich gilt der Dank auch den Kameraden(innen) der freiwilligen 
Feuerwehr, die uns gerade an einem solchen Abend wieder einmal 
zeigten, was es heißt, sich Einzubringen - zu Engagieren und völlig 
uneigennützig ihre Freizeit und Kraft für das Ehrenamt zu opfern. 
Ein schlichtes „Danke“ kann mit Sicherheit niemals ausreichend 
sein – aber es kommt aus tiefster Überzeugung und von Herzen.
Ich hoffe, dass sich auch für die diesjährigen und künftigen Ad-
ventssonntage ein paar Höfe oder auch Plätze finden und diese 
Tradition weiter fortsetzen. Bitte denken Sie darüber nach: Falken-
hain hat viele wunderbare ‚Ecken‘ mit ganz eigenem Charme – wa-
rum nicht einmal zeigen?
Auch ganz kurz vor Weihnachten fand sich der Ortschaftrat noch 
einmal zum Arbeitseinsatz zusammen. Bäume pflanzen war ange-
sagt - genauer - ein paar Obstbäume galt es in die Erde zu bringen. 
Viele haben es schon entdeckt: entlang des Doktorweges soll wie-
der eine kleine Allee entstehen. Stück für Stück und Jahr um Jahr 
werden hier Bäume dazukommen, bis hinunter zum Bachlauf.

Der Winter macht sicher noch sein Stück, auch wenn es manchmal 
schon wie Frühling anmutet. Foto: privat
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•  �Ortschaftsrat Kühnitzsch mit dem Ortsteil Körlitz
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Kühnitzsch und Körlitz, sehr geehrte Lossataler,

das Jahr 2020 hat begonnen! Ich wünsche allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern, all meinen Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsrä-
ten, unserem Bürgermeister Uwe Weigelt, allen Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäten, sowie allen Bediensteten der Gemeinde Los-
satal ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr.
Ich möchte meinen persönlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Rathäusern Falkenhain und Hohburg zum Aus-
druck bringen und hoffe sehr, dass wir auch im neuen Jahr gemein-
sam genauso gut weiter zusammen arbeiten.
Ganz besonders möchte ich mich für eine sehr gute Zusammen-
arbeit bei beiden Freiwilligen Feuerwehren Kühnitzsch und Körlitz 
bedanken, bei allen Vereinen und Organisationen, wie der Kirchen-
vorstand, die Volkssolidaritätsgruppe und die Jagdgenossenschaf-
ten in beiden Orten und wünsche uns weiterhin so eine gute und 
unkomplizierte Kommunikation untereinander.
Unser Körlitz feiert dieses Jahr 525 Jahre. Als Dorf- und Kinder-
fest mit Feuerwehrausscheid der Gemeinde Lossatal findet vom  
19. Juni – 21. Juni 2020 im Dorfkern Körlitz die Party statt.

Dafür wünsche ich den Körlitzer Vereinen, Organisatoren und Mit-
wirkenden viele gute Ideen, viel Erfolg bei den Vorbereitungen und 
beste Voraussetzungen zur Umsetzung des Festes. 
Der Ortschaftsrat steht den Organisatoren gern hilfreich zur Seite, 
denn ohne Ehrenämter wären z. B. solche Veranstaltungen und ein 
gemütliches Dorfleben niemals denkbar.
In Kühnitzsch erwarten wir bis zum Frühjahr 2020 den Neubau des 
Kinderspielplatzes am „Park“. Dieser wird vermutlich für unsere 
Kinder und auch Gäste aus Kühnitzsch und Umgebung eine große 
Freude.
Die Körlitzer Kinder müssen leider noch auf ihren neuen Kinder-
spielplatz warten. Grundstücksangelegenheiten sind dazu immer 
noch zu klären.
Unsere 1. Ortschaftsratssitzung findet am 22. Januar 2020, ab 
19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Körlitz statt. 

Bis dahin …

Ihre Ortsvorsteherin
Katrin Born

Die Gemeindeverwaltung Lossatal und der Ge-
meinderat gratulieren recht herzlich allen Jubila-
ren im Monat Februar 2020. 

Auf Grund der geänderten gesetzlichen Regelung 
ist es uns leider nur erlaubt, die folgenden Alters-
jubilare öffentlich bekannt zu machen.

Geburtstagskinder  
Monat Februar 2020

Meltewitz
Jochen Torley 21.02. zum 80. Geburtstag
Zschorna
Lisa Höhne 21.02. zum 80. Geburtstag

Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben 
wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen.

Redewendung

Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern
Katrin und Ronny Hecht aus Großzschepa

zur Geburt ihres Sohnes
Thadeus Amigo

geboren am 13.10.201, 3660 g * 50 cm
*****

Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern
Anne Göpfert und Denny Pfeiffer aus Kühnitzsch

zur Geburt ihres Sohnes
Eddy

geboren am 01.12.2019, 3510 g * 51 cm

*****
Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern

Kim und Michael Hahn aus Falkenhain
zur Geburt ihres Sohnes

Louis
geboren am 31.12.2019, 2830 g * 50 cm

*****
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Die Gemeinde Lossatal gratuliert dem Ehepaar
Renate und Ingbert Stein

aus Hohburg
nachträglich sehr herzlich zur

„Goldenen Hochzeit“
am 06.12.2019 und wünscht dem

Ehepaar Stein für den weiteren
gemeinsamen Lebensweg alles Gute und viel Gesundheit.

*****
Die Gemeinde Lossatal gratuliert dem Ehepaar

Helga und Georg Buchwald
aus Lüptitz

nachträglich sehr herzlich zur
„Diamantenen Hochzeit“

am 19.12.2019 und wünscht dem
Ehepaar Buchwald für den weiteren

gemeinsamen Lebensweg alles Gute und viel Gesundheit.

Glücklich ist, wer in jedem Lebensalter  
über die Möglichkeiten verfügt,

die seinen Fähigkeiten entsprechen.
- Henriette Wilhelmine Hanke -

90 Jahre wurde
Frau Gerda Schlawack

aus Heyda

*****
95 Jahre wurde
Frau Wella Jung

aus Großzschepa

*****
90 Jahre wurde

Frau Marianne Wehnert
aus Dornreichenbach

•  �Kindertagesstätte "Villa Regenbogen" 
Falkenhain

So wurden die Kinder und Eltern in der Kita  
Falkenhain „Villa Regenbogen“ begrüßt!

Wenn das kein tolles Jahr wird!

Danke sagen die Eltern der „Villa Regenbogen“

•  Oberschule im Lossatal
Im Rahmen des Kunstkurses der Klasse 10 beschäftigten sich die 
Schüler der Oberschule im Lossatal mit dem Thema „Heimat“. Für 
die bildnerische Gestaltung mussten sie sich selbst fragen, was 
Heimat eigentlich für sie ist: Ein Ort, direkt hier oder doch weiter 
entfernt? Ein Haus? Ein Gegenstand? Oder doch vielmehr ein Ge-
fühl? Fotografisch machten Sie sich auf die Suche, um anschlie-
ßend ihre Ideen mit der Technik des Aquarells zu gestalteten. Die 
Ergebnisse sind im Rathaus im Lossatal zu betrachten.

Schmidt, Kunstlehrerin
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Der Schülerrat auf Reisen
Der Schülerrat fuhr am 12.11.2019 nach Leipzig in das Kochstudio 
„Ganz&Gar“. Ebenso waren Frau Mildner, Frau Siewert und Frau 
Bader mit dabei. Dieser Ausflug sollte uns dabei helfen, unsere 
Teamarbeit zu fördern und uns besser kennen zu lernen.
Als wir ankamen, wurden wir sehr herzlich begrüßt. Das Team von 
„Ganz&Gar“ überraschte uns gleich mit einer Aufgabe. Wir muss-
ten in kleinen Gläsern … etwas zu Butter schütteln. Dies lockerte 
schon am Anfang die Stimmung. Danach teilten wir uns selber in 
Gruppen ein und achteten darauf, dass mindestens ein „Neuling“ 
und ein „alter Hase“ in einer Gruppe waren. Insgesamt bildeten 
wir 7 Gruppen. Die erste Gruppe bereitete kleine Snacks für zwi-
schendurch zu. Die Frauen vom Team „Ganz&Gar“ hatten dazu 
schon Knäckebrot gebacken, welches dann von uns mit der selbst-
gemachten Kräuterbutter bestrichen wurde. Die zweite Gruppe 
widmete sich der Vorspeise. Diese war eine Kürbissuppe mit Ing-
wer und Kokosmilch, bei der viele Tränen, verursacht durch das 
Zwiebelschneiden, vergossen wurden. Gruppe 3 bereitete Hugo 
ohne Alkohol zu, der am Ende leider ziemlich schnell alle war. 
Also kann man ihn nur empfehlen. Unsere 4. Gruppe stellte die  
2. Vorspeise, Spinat-Toastinos, her. Dazu wurde Toast geschnit-
ten, in Muffinförmchen gelegt und mit Spinat und Käse gefüllt. 
Gruppe Nummer 5 kümmerte sich um den Lasagnenudelteig, wel-
cher mit einer Nudelmaschine plattgedrückt wurde. Die vorletzte 
Gruppe war für das Linsenragout zuständig. Das beanspruchte viel 
Zeit und Schnippelarbeit. Die 7. und letzte Gruppe zauberte ein 
himmlisches Himbeer-Tiramisu mit Schokolade, so dass wir immer 
etwas zum Naschen hatten.
Durch diesen Ausflug haben wir uns alle besser kennengelernt 
und auf jeden Fall unsere Teamarbeit gefördert. Es war ein wunder-
schöner und essensreicher Tag. Wir sind alle pappsatt und glück-
lich nach Hause gekullert.

Ch. Bader

Ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk
Eine große Freude bereiteten die Falkenhainer Jagdpächter den 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 6b und 9b, indem sie ih-
nen eine Geldzuwendung in Höhe von jeweils 50 € für ihre Klas-
senkassen übergaben.
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir wünschen un-
seren Sponsoren und ihren Familien Gesundheit und alles Gute für 
das neue Jahr.

Die Klassen 6b und 9b der Oberschule im Lossatal

Feuerwehr

•  Ortsfeuerwehr Lüptitz
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Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr Falkenhain
Auch im Jahr 2019 stand bei der Falkenhainer Jugendfeuerwehr 
wieder viel auf dem Dienstplan. 
Wir richteten, wie schon die letzten Jahre, die Dienste mit der 
Thammenhainer Jugendfeuerwehr abwechselnd in den beiden 
Standorten aus. Insgesamt sind wir zu den gemeinsamen Diens-
ten 20 Kinder.
Ganz wie bei den Großen steht natürlich die feuerwehrtypische 
Ausbildung auf dem Plan. So lernen alle die Gerätschaften in den 
Fahrzeugen kennen, üben Knoten legen, in der Turnhalle den Ein-
satz unter Atemschutz oder üben den Löschangriff. 
Beim Gemeindeausscheid konnten wir mit 3 gemischten Mann-
schaften den 1., 2. und den 5. Platz belegen.

Gruppenfoto in Belantis

Aber auch Spaß und Spiel stehen auf dem Plan. Zum Beispiel üb-
ten wir dieses Jahr anlässlich des Feuerwehrjubiläums von Küh-
nitzsch zwei Sketche ein, welche dem Publikum sehr gefielen. 
Unser großer Ausflug ging nach Leipzig in den Freizeitpark Belan-
tis – da wurde von manchem Mut gefordert, auch von den Betreu-
ern.
Im Sommer nahmen wir am 2. Zeltlager der Lossataler Jugendweh-
ren teil – aufgrund der heißen Temperaturen war der Besuch der 
Hohburger Kaoline der Höhepunkt. Alle sind sich einig, dies bald 
zu wiederholen.
Unser letzter Dienst fand am 05.12. statt – als Weihnachtsüber-
raschung besuchten wir die Patisserie Praetsch in Wermsdorf, wo 
die Kinder alles über Schokolade erfahren und probieren konnten.
Hast du auch Lust mitzumachen? 

Dann komme doch einfach mal vorbei und schau es dir an – am 
Donnerstag, 06.02.2020, 17:00 Uhr findet unser erster Dienst in 
Falkenhain statt.

Christiane Scholz
Jugendwartin

Einsatz beim Maibaum-Stellen

•  Ortsfeuerwehr Falkenhain

Wir suchen Dich
für die Ausbildung zum 
Feuerwehrmann/-frau oder als 
Jugendfeuerwehrmitglied!
Du bist zwischen 8 und 50 Jahre alt, in körperlich guter Verfassung 
und teamfähig, hast Interesse an Technik und der Erweiterung Deines 
Wissenstandes und bist engagiert, die Gesundheit, Sachwerte und Güter 
Deiner Lossataler Nachbarn zu schützen?

Dann bist Du genau der Richtige für uns.

Wir bieten Dir den Dank der Menschen, eine dufte Truppe, eine fundierte 
Ausbildung, welche die Grundlage Deines Handels ist, berufsvorbereitend 
förderlich sein kann und Dir auch im Alltag weiterhilft.

Möglichkeiten der Ausbildung:

Laufbahnausbildung: Fachausbildung:
- Truppmann   - Technische Hilfe
- Truppführer   - Atemschutzgeräteträger
- Gruppenführer  - Motorkettensägenführer
- Zugführer   - Maschinist
    - Digitalfunk
    - Grundlagen des Feuerwehrwesens 
                                                  in der Jugendfeuerwehr
    - u.v.m.

Interesse geweckt?

Dann wende Dich an die auf 
der Rückseite genannten 
Ansprechpartner für Deinen Ort.

www.Feuerwehr-Lossatal.de

Übersicht  
Kontakte Ortswehrleiter  
in der Gemeinde Lossatal

Ortsfeuerwehr Falkenhain
Marcel Uhlemann 
Tel. 0177/2323433    
marcel.uhlemann@db.com

Ortsfeuerwehr Großzschepa
René Bitterlich 
Tel. 0152/01777412    
feuerwehr.grosszschepa@t-online.de

Ortsfeuerwehr Hohburg
Uwe Purschwitz 
Tel. 0173/5971934    
ffw-hohburg@t-online.de

Ortsfeuerwehr Körlitz
Markus Lehniger
Tel. 0176/64678699    
markus9782@web.de

Ortsfeuerwehr Kühnitzsch
André Richter 
0152/09464232    
anri.0375@gmail.com

Ortsfeuerwehr Lüptitz
Ingo Andersch
Tel. 0175/6212112    
ffw-lueptitz@web.de

Ortsfeuerwehr Meltewitz
Jens Lochert
Tel. 0177/6988688    
j.lochert@t-online.de 

Ortsfeuerwehr Thammenhain
Jörg Schöllig
Tel. 0162/9750350    
schoellis-mugge@t-online.de

Übersicht Kontakte Jugendwarte 
in den Jugendfeuerwehren der 
Gemeinde Lossatal

Jugendfeuerwehr Falkenhain
Jugendwartin Christiane Scholz 
Tel. 0178/6153421

Jugendfeuerwehr Großzschepa
René Bitterlich
Tel. 0152/01777412    
feuerwehr.grosszschepa@t-online.de

Jugendfeuerwehr Hohburg
Jugendwart René Grünert 
Tel. 0173/3657857    
ffw-hohburg@t-online.de

Jugendwart Felix Rasikowski 
Tel. 0177/8729480    
ffw-hohburg@t-online.de 

Jugendfeuerwehr Körlitz
Jugendwart Sören Fuhrmann
Tel. 0179/7708684    
s.fuhrmann@feuerwehr-koerlitz.de

Jugendfeuerwehr Thammenhain
Jugendwart Toni Kramer 
Tel. 0173/4475503    
tonikramer@web.de

IMPRESSUM: 
Satz & Druck: LINUS WITTICH Medien KG 
vertreten durch den Geschäftsführer: ppa. Andreas Barschtipan
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster) | www.wittich.de
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Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot,
das uns im Innern nicht ein Neues bot.
Das Jahr war viel, in allem Leide reich,
das uns getroffen mit des Geistes Streich.
Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang:
nur nach dem Vollen misst des Lebens Gang,
ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr.
Sei jedem voll dies gute, neue Jahr.
Autor: Hanns von Gumppenberg
Zum Start ins neue Jahr wünsche ich den Senioren und Seniorin-
nen unserer Gemeinde alles erdenklich Gute – verbunden mit be-
sinnlichen Stunden für den Blick nach innen und vorne: Halten Sie 
kurz inne und tanken Sie frische Kraft und neuen Mut, um auch 
2020 wieder unsere zahlreichen Veranstaltungen und Reisen zu 
besuchen. Nachfolgend eine Übersicht zu den Angeboten für das 
Jahr 2020.

Ihre Sylvia Wittig
Tel. 034262 61002

     Seniorenprogramm 2020
18.Januar           Neujahrsempfang und Reisebericht mit Frank Berger

14.Februar          Modenschau mit MK Moden & Herrn Kefalas

04.März              TF Frauentag im Hotel Waldesruh/Lengefeld

25.April               Dritter Lossataler Seniorenball

24.-29.Mai          Reif für die Insel – Urlaub auf der Insel Poel

20.Juni                Grillfest mit Sommertanz

15.Juli                 Seebühne Kriebstein, Vorstellung „Csardasfürstin“    

August                 Sommerpause

12.September     Informationen zum Erbrecht mit RA Fr. Meusel

10.Oktober       Gesundes von und mit Christine Müller +Verkostung

27.November     TF Weihnachtsschuppen Oberwiesenthal

12.Dezember      Weihnachtsfeier

•  Falkenhainer Sportverein 1898 e. V.
Budenzauber beim 3. Lossatalcup
Am 3. Advents Wochenende war es sehr voll und laut im Sport-
zentrum Lossatal, der Falkenhainer SV veranstaltete sein großes 
Nachwuchs-Fußballturnier. An 2 Tagen wurde in 4 Altersklassen 
um Pokale und Medaillen gekämpft.
Am Samstagmorgen starteten die Jüngsten beim U8 Turnier. We-
gen Personalnot der Gäste vom Plaußiger SV wurde kurzerhand 
eine neue Spielgemeinschaft mit Spielern des Gastgebers gegrün-
det, und so starteten hier nicht wie geplant 8 Mannschaften, son-

Veranstaltungen

Februar
01.02.
19:30 Uhr Faschingsveranstaltung im Jugend- und Freizeithaus 

Meltewitz Motto: „Märchenzeit
17.02. - 
21.02.

Falkenhainer SV 1898 e. V. – RB- Fußballcamp, 
Sportzentrum im Lossatal

14.02.
14:00 Uhr Volkssolidarität MG Falkenhain - Modenschau mit 

Herrn Kefalas und Nachmittagsplausch im Speise-
raum, Oberschule Falkenhain

Vorankündigung  
zum Dritten Lossataler Seniorenball
25. April 2020 im Kulturhaus Hohburg
Zu dieser schon traditionellen Veranstaltung sind alle Senioren und 
Seniorinnen unserer Gemeinde herzlich willkommen. Der zeitliche 
Rahmen ist vorerst auf 17 – 21 Uhr gesteckt, es wird ein Busshuttle 
organisiert, welcher jeden Ort anfährt. Für einen kleinen Imbiss ist 
gesorgt und die musikalische Begleitung übernimmt wieder das 
Duo Sizilia aus Riesa. Bereits jetzt können sich Interessierte bei 
den jeweiligen Volkssolidaritätsgruppen anmelden. In den Orten, 
in denen es keine Volkssolidaritätsgruppen gibt, wenden Sie sich 
bitte an die Ortschaftsräte bzw. Heimatvereinsvorsitzenden. Aus-

kunft zu dieser Veranstaltung bekommen sie 
auch gern bei Fr. Halfter aus Hohburg oder Fr. 
Wittig aus Falkenhain (034262 61002).

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nach-
mittag bzw. Abend.

Ihre Sylvia Wittig und Birgit Halfter

Die Jagdpacht Kühnitzsch läuft zum 31.03.2020 aus und es 
wird ab 01.04.2020 ein neuer Jagdpächter für die Gemarkung 
Kühnitzsch gesucht.
Schriftliche Bewerbungen bitte bis zum 14.02.2020 an
Jagdgenossenschaft Kühnitzsch
Herr Lothar Heyde
Trebelshainer Str. 13
04808 Lossatal

gez. Lothar Heyde
Vorstand

•  �Volkssolidarität - Mitgliedergruppe 
Falkenhain, Heyda und Frauwalde

Senioren * Senioren * Senioren * Senioren * 
Senioren * Senioren *
Auf ein Neues! ...
Ein Jahr ist nichts ...
Ein Jahr ist nichts, wenn man's verputzt,
ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt.
Ein Jahr ist nichts, wenn man's verflacht;
ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht.
Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt;
in eigenem Sinn genossen und gestrebt.
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Sparkasse unterstützt Wintersportler
Die Wintersportler des Hohburger SV konnten sich über eine vor-
zeitige Weihnachtsüberraschung freuen. Durch die Ausschüttung 
des PS-Lotterie Zweckertrags erhielt die Abteilung Geld für die 
Anschaffung von Sportgeräte wie z. B. Skiroller bzw. Langlaufski 
im Wert von 1.760,00 EUR. Bei der feierlichen Übergabe in der 
Sparkassenfiliale Grimma wurde der symbolische Scheck an die 
Abteilungsmitglieder übergeben. Die Freude über die Zuwendung 
pünktlich zum Saisonstart war riesengroß. Nun fehlt nur noch der 
Schnee.

Fußballansetzungen – Spielort: Hohburg
Herren Kreisliga A
Sa., den 15.02.2020 14:00 Uhr
Hohburger SV – ESV Lok Döbeln
Herren Kreisliga A
Sa., den 22.02.2020 14:30 Uhr
Hohburger SV – SV 50 Traktor Mockau

Carola Müller
Vorstand/Öffentlichkeitsarbeit

•  Traditionsverein Falkenhain
Falkenhainer Verein zur 
 Traditionspflege 1999 e. V.
Zum Jahresende sind die Würfel gefallen!
Der Traditionsverein muss sich nicht auflösen, 
sondern kann dank vieler neuer Mitglieder 
und Unterstützer weitermachen.
Eine jüngere Doppelspitze besetzt durch Nicole Schad und Susann 
Friedrich wird in Zukunft die Geschicke leiten. Kassenwart und 
Schriftführer bleiben besetzt durch Marion Uhlemann und Susan-
ne Degen. Die ersten Ideen sind auch schon gefunden. Somit wird 
es nicht nur das Maibaumstellen weiter geben, sondern es wird, 
weil kaum etwas Anderes näher liegt, erstmalig im September ein 
Kartoffelfest stattfinden. Gern möchten wir dies als Tradition etab-
lieren. Wer jetzt denkt, das ist was, da möchte ich auch mitwirken, 
der kann sich mit uns am 24.01.2020, um 19:00 Uhr bei den Schild-
bürgern in Frauwalde treffen und/oder kontaktiert uns unter:
Traditionsverein_Falkenhain@gmx.de
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Degen
Schriftführende

dern nur 7. Aus diesem Grund wurde dann im Modus Jeder-gegen-
Jeden gespielt. Danke nach Plaußig, dass ihr trotzdem angereist 
seid, andere Mannschaften hätten kurzfristig abgesagt.

Das sehr ausgeglichene Teilnehmerfeld sorgt für viele spannende 
Spiele. Am Ende setzten sich die Gäste vom FSV Wacker Dahlen vor 
der Mannschaft des Gastgebers durch und gewannen den Pokal 
der Firma Krankenkasseninfo.de.

Am Nachmittag ging es dann mit der D-Jugend weiter. Das von der 
Bäckerei Schwarze gesponserte Turnier, war bis auf die Mann-
schaft aus Grimma, ausschließlich mit Teilnehmern aus den 
umliegenden Gemeinden besetzt. Gespielt wurde am Anfang in  
2 Gruppen, wobei sich jeweils die ersten beiden Mannschaften 
für die Goldrunde qualifizierten und die beiden anderen Mann-
schaften für die anschließende Silberrunde. Am Ende siegte die 
Mannschaft aus Falkenhain ungeschlagen vor dem SV Blau-Weiß 
Bennewitz und dem FC Grimma.
Am Vormittag des Adventssonntags waren wieder die „Kleinen“ 
dran, diesmal in der Altersklasse U 9. Die weiteste Anreise hatten 
hier die Mannschaften aus Beilrode und Großsteinberg. Im glei-
chen Modus wie am Tag zuvor bei der D-Jugend, wurde auch hier 
hart aber fair um jeden Ball und jedes Tor gekämpft. Am Ende setz-
ten sich auch hier die Hausherren durch und hielten am Ende den 
Pokal der Firma Montage & Bauservice Lehmann stolz in die Höhe.
Als letztes starteten die Jungen und Mädchen der E-Jugend ihr Tur-
nier, welches von der Firma Plutec aus Frauwalde unterstützt wur-
de. In einem auch hier sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeld, beka-
men die Zuschauer viele Tore und packende Zweikämpfe zu sehen. 
Am Ende waren es die Gäste aus Dahlen, die den Pokal gewinnen 
konnten. Zweiter wurde die Mannschaft vom Hohburger SV vor den 
Kickern aus Falkenhain.
Der Falkenhainer SV möchte sich bei allen Teilnehmern und Zu-
schauern für die gute und faire Stimmung in der Halle bedanken. 
Auch unseren Sponsoren sei herzlichst gedankt. Ohne sie und die 
zahlreichen Helfer, wäre die Durchführung einer solchen Veran-
staltung nicht möglich.

Text + Fotos - Nils Hennig

anzeigen.wittich.de
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•  �Landeskirchliche Gemeinschaft  
Thammenhain

lädt herzlich ein:

Sonntagstreff: 02.02. 10.00 Uhr
16.02. 10.00 Uhr

Bibelgesprächskreis: 05.02. 19.00 Uhr
19.02. 19.00 Uhr

KidsTreff: 01.02. 10.00 Uhr
KreativTreff: 26.02. 19.00 Uhr
Hauptstraße 19* 04808 Thammenhain*(neben Küchenstudio) *
Tel.: 034262 44899

•  Katholisches Pfarramt Wurzen
Sonntag, 26.01.
09:30 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 02.02., Fest der Darstellung des Herrn
09:30 Uhr Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen
Sonntag, 09.02.
09:30 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 16.02.
09:30 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 23.02.
09:30 Uhr Hl. Messe

•  �Heimatverein Thammenhain/ 
Voigtshain e. V.

Parkfest 2020 im Schlosspark Thammenhain
Liebe Einwohner und Einwohnerinnen von Thammenhain 
und Voigtshain!
Bald ist es wieder so weit. Wir möchten mit Ihrer Unterstützung im 
Schlosspark Thammenhain unser nächstes Parkfest durchführen.
Es soll ein Fest von uns für uns sein.
Dazu sind Ihre Ideen und Anregungen gefragt, Ihre Hilfe bei der 
Organisation und Durchführung erwünscht.
Trauen Sie sich, das Dorfleben aktiv mit zu gestalten.
Das erste Treffen für das Parkfest 2020 findet am Montag, 
03.02.2020, im Schloss Thammenhain statt.

Beginn: 19.30 Uhr.
Kontaktdaten (bei Verhinderung Interesse kund tun)
Petra Löll 034262 62036
René Falk 01578 6745407

rfalk1702@gmail.com

Dazu lädt der Heimatverein Thammenhain und Voigtshain Sie 
recht herzlich ein.

•  �Ev.-Luth. Kirchgemeinde Thallwitz

Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.
1. Korinther 7,23

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten

02.02., Sonntag
8.30 Uhr Nischwitz Pfr. Schmidt
10.00 Uhr Großzschepa Pfr. Schmidt
09.02., Sonntag
10.00 Uhr Lüptitz Pfr. i. R. Müller
10.00 Uhr Böhlitz Frau Lau
10.00 Uhr Falkenhain Pfr. i. R. Martin
12.02., Mittwoch
16.00 Uhr Lüptitz GP Handschuh

GD zum Abschluss der KiBiTa
16.02., Sonntag
10.15 Uhr Falkenhain Pfr. Krebs
23.02., Sonntag
14.00 Uhr Lüptitz Pfr. i. R. Günther

mit anschließendem Kirchkaffee

Gottesdienste

26.01.2020
10:00 Uhr Dornreichenbach
02.02.2020
18:00 Uhr Börln - Lichterprozession

•  Volkshochschule Muldental
Regionalverband Wurzen e. V.
Wir sagen DANKE

Die ehrenamtlichen Mitwirkenden der Volkssolidarität leisten eine 
hervorragende Arbeit und opfern einen beachtlichen Teil ihrer 
Freizeit. Volkssolidarität ist gelebte Solidarität. Aber ohne finan-
zielle Unterstützung kann ein Wohlfahrtsverband nicht arbeiten, 
deshalb findet in jedem Jahr in den Monaten September bis No-
vember eine öffentliche Listensammlung statt. Sie ist unverzicht-
bar zur Finanzierung des sozialen und humanitären Wirkens des 
Verbandes.
Viele private Spender und Gewerbetreibende haben sich auch im 
letzten Jahr an der Aktion beteiligt und mit ihrer Spende die Arbeit 
der Volkssolidarität unterstützt. Allen Spendern der Gemeinde 
Lossatal, welche sich an der Listensammlung im November 2019 
beteiligt haben, ein herzliches Dankeschön. Das Sammelergebnis 
im gesamten Lossatal beträgt insgesamt 4.430 € Euro.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und wünschen Ihnen für das 
Jahr 2020 viel Gesundheit und Schaffenskraft. Der Volkssolidari-
tät Regionalverband Wurzen e. V. freut sich auf ein weiterhin gu-
tes MITEINANDER- FÜREINANDER.
Volkssolidarität RV Wurzen e. V., Straße des Friedens 18, 04808 
Wurzen, 03425 90450
www.volkssolidaritaet.de/rv-wurzen-ev/
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Aktuelles aus Ihrem Ort und Umgebung.

Das lokale Portal von LINUS WITTICH.
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Notdienste

Polizei 110
Polizeirevier Wurzen 03425 985-0
Feuerwehr/Notfallrettung 112
Giftnotruf 0551 19240
Ärzte:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
im Krankenhaus Wurzen, Haupthaus 03425 93-0
Auskunft Notfalldienst,
auch augenärztlicher und kinderärztlicher Not-
dienst

0341 19292

Havariedienste:
Wasser
Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
Bereitschaftsdienst für Notfälle 03423 6855-94
Erdgas
MITGAS GmbH 01802 2009
Entstördienst rund um die Uhr
Strom
Störungsmeldung enviaM 0371 4824000
Mitteilung Notfallrufnummern der Gemeinde Lossatal
Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“
Immobilien und Kulturhaus 0157 85044411
Bereitschaftstelefon Abwasser 0160 3784290

Anzeige(n)


